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nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus zu erfol
gen, um die notwendige Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse aus Rechnungsführung und Statistik zu si
chern. .

§ 3

(1) Mit Rechnungsführung und Statistik ist zu gewährlei
sten, daß
— der volkswirtschaftliche Reproduktionsprozeß in seinen 

Phasen und Verflechtungen für alle Leitungsebenen kom
plex und lückenlos zahlenmäßig erfaßt, verarbeitet, ge
speichert, nachgewiesen und ausgewertet sowie in der 
Einheit von Mengen-, Zeit- und Wertangaben widerge
spiegelt und

— die Kontrolle zur Sicherung des sozialistischen Eigentums, 
über den effektivsten Einsatz der materiellen und finan
ziellen Fonds und des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens 
durchgesetzt

werden.

(2) Die entscheidenden Aufgaben der Wirtschafts- und So
zialpolitik sind in den Mittelpunkt der Arbeiten von Rech
nungsführung und Statistik zu stellen. Die umfassende In
tensivierung sowie die Maßnahmen der schrittweisen Erhö
hung des -materiellen und kulturellen Lebensniveaus sind 
durch die Bereitstellung zahlenmäßiger Informationen und 
von Analysen konsequent zu unterstützen. Die Nachweisfüh
rung und Analyse des ökonomischen Nutzens, insbesondere 
aus Maßnahmen von Wissenschaft und Technik sowie der 
Investitionen, hat durchgängig und aufgabenbezogen zu er
folgen.

(3) Rechnungsführung und Statistik hat für die Betriebe, 
Kombinate und Staatsorgane aktuell und vorausschauend 
Informationen bereitzustellen für
— das Vorbereiten und Treffen von Entscheidungen, insbe

sondere für die Ausarbeitung der Pläne,
— die Leitung der Plandurchführung,

— die Kontrolle der Erfüllung der Pläne, insbesondere die 
Abrechnung der Hauptkennziffern zur Leistungsbewer
tung der Kombinate und Betriebe.

Dabei ist der Leistungs- und Effektivitätsvergleich zwischen 
den Kombinaten und Betrieben sowie den Bezirken und 
Kreisen zur Aufdeckung von Reserven durch die Bereitstel
lung vergleichbarer zahlenmäßiger Informationen zu unter
stützen.

(4) Mit den zahlenmäßigen Informationen aus Rechnungs
führung und Statistik ist die umfassende Durchsetzung der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung und die Führung des so
zialistischen Wettbewerbs sowie der Haushaltsbücher wirk
sam zu unterstützen.

(5) Zur Sicherung einer hohen Aktualität erforderlicher 
zahlenmäßiger Informationen kann durch den Leiter der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik festgelegt wer
den, daß diese teilweise auf der Grundlage von Berechnungen 
zu erarbeiten sind. Dafür werden von der Staatlichen Zen
tralverwaltung für Statistik Richtlinien vorgegeben, die durch 
die zuständigen Leiter durchzusetzen sind und bei Notwen
digkeit entsprechend den bereichs- bzw. zweigspezifischen 
Bedingungen konkretisiert werden können. Die Kombinate 
und Betriebe haben zur Kontrolle dieser berechneten zah
lenmäßigen Informationen eine exakte Erfassung und Nach
weisführung zu gewährleisten und auf dieser Grundlage die 
Berechnung der erforderlichen Kennziffern zu qualifizieren.

(6) Die Technologie von Rechnungsführung und Statistik 
ist durch die Anwendung der automatisierten Datenverarbei
tung und moderner Bürotechnik ständig zu rationalisieren, 
um die notwendige Informationsbereitstellung bei gleichzei
tiger Reduzierung des Verwaltungsaufwandes zu sichern.

§ 4

Arbeitsstufen und Bestandteile

(1) Die Arbeitsstufen von Rechnungsführung und Statistik 
sind:
— Vorbereitung,
— Erfassung,
— Verarbeitung, Speicherung und Nachweisführung,
— Auswertung einschließlich Analyse.

(2) Die Bestandteile von Rechnungsführung und Statistik 
sind:
— Definitionen von Kennziffern und Begriffen,
— volkswirtschaftliche Systematiken und Nomenklaturen,
— Rechtsvorschriften und andere Festlegungen über

• die Ordnungsmäßigkeit und den Datenschutz,
• die Bewertung,
• einheitliche Primärdokumente,
• die Erfassung,
• die Nachweisführung,
• die Information innerhalb der Betriebe,
• das Berichtswesen.

Diese Bestandteile sind als volkswirtschaftliche Mindestan
forderungen in allen Bereichen der Volkswirtschaft anzu
wenden.

§ 5

Vorbereitung

(1) Ausgehend von den konkreten Erfordernissen der Lei
tung, Planung, wirtschaftlichen Rechnungsführung und Kon
trolle ist festzulegen,

— wie die Erfassungseinheiten abzugrenzen und zu definie
ren sind,

— für welche Zeitpunkte und Zeiträume die Erfassung und 
Nachweisführung in den Betrieben oder durch die Kom
binate zu erfolgen haben,

— wie die Verarbeitung, Speicherung und Nachweisführung 
unter Beachtung der vorhandenen Datenverarbeitungs
technik am rationellsten zu gestalten sind.

(2) Zur Ermittlung inhaltlich exakter und technologisch 
rationeller Lösungen sind grundsätzlich Erprobungen durch
zuführen. Die Staatsorgane, Kombinate und Betriebe sind 
verpflichtet, aktiv an diesen Erprobungen teilzunehmen.

§ 6 

Erfassung

Die Erfassung kann schriftlich auf Belegen (Primärdoku
menten) oder auf Medien der elektronischen Datenverarbei
tung erfolgen. Sie ist zu den durch Rechtsvorschriften und 
andere Festlegungen getroffenen Regelungen auf der Grund
lage der verbindlichen Definitionen gemäß § 9 zu den fest
gelegten Terminen und für die festgelegten Zeiträume bzw. 
Zeitpunkte durchzuführen. Die Anforderungen an die Ord
nungsmäßigkeit der Erfassung werden in gesonderten An
ordnungen gemäß § 11 Abs. 2 geregelt. Die inhaltlichen und 
methodischen Regelungen zur Erfassung m Rechnungsfüh
rung und Statistik der Betriebe und Kombinate sind durch 
den Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen Staats
organe in Rechtsvorschriften und anderen Festlegungen zu 
treffen.

§ 7

Verarbeitung, Speicherung und Nachweisführung

Durch die Verarbeitung erfolgt die Aufbereitung der er
faßten zahlenmäßigen Informationen zu den für die Infor-


